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Betrieblicher Ausbildungsplan für die Berufsausbildung zum Bankkaufmann und zur Bankkauffrau 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Auszubildender/Auszubildende: 
 

Ausbilder/Ausbilderin: 
 

Berufsschulstandort: 
  

Beginn der Ausbildung: 
 

zuständige Stelle: 
  

voraussichtliches Ende der Ausbildung: 
 

  
   

Erläuterungen Seite 3 

1. bis 15. Monat:   

» berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Abschnitt A) Seite 4 

16. bis 36. Monat:  

» berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Abschnitt A) Seite 9 

Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln:  

» integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Abschnitt B) Seite 16 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in Wo-
chen 

zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 
Ausbildungsinhalte 

betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 
2 und 3 der Ausbildungs-
verordnung 

» Zeitliche Richtwerte ent-
sprechend dem Ausbil-
dungsrahmenplan 

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungsrah-
menplan übernommenen zu 
vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 

In dieser Spalte können, auch mit 
Hilfe der Erläuterungen zum Aus-
bildungsrahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und den 
jeweiligen betrieblichen Voraus-
setzungen entsprechend ergänzt 
werden. 

Hier können auch Gründe, die 
eine Vermittlung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt noch nicht 
ermöglichten, genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung müs-
sen alle Ausbildungsinhalte 
vermittelt worden sein! 

In dieser Spalte kann z. B. einge-
tragen werden: 
» der voraussichtliche Zeit-

punkt der Vermittlung inner-
halb des Ausbildungsjahrs 
 (z. B. Monat/Quartal) 

» die Vermittlungsdauer im Be-
trieb 

» der Betriebsteil 
» der/die zuständige Ausbil-

der/-in oder die vom/von der 
Ausbilder/-in mit der Ausbil-
dung beauftragte Person  

» außerbetriebliche Ausbil-
dungsmaßnahmen 

» Ausbildungsunterlagen 
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1. bis 15. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in Wo-
chen 

zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 
Ausbildungsinhalte 

betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Serviceleistungen anbieten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

12 Wochen 

a) Kunden willkommen heißen und in den 
Mittelpunkt stellen 

   

b) Auskünfte auch in einer Fremdsprache 
erteilen 

   

c) Kommunikation service- und kundenori-
entiert, verkaufsfördernd und situations-
gerecht gestalten, dabei die Bedürfnisse 
besonderer Personengruppe sowie sozio-
kulturelle Aspekte berücksichtigen  

   

d) Kundenanliegen mittels analoger oder di-
gitaler Kommunikationsformen und -
wege aufnehmen und Kundenwünsche 
ermitteln 

   

e) Kundenfragen beantworten, Kundenauf-
träge bearbeiten 

   

f) Kundenanliegen zur Bearbeitung und Be-
antwortung an zuständige Stellen weiter-
leiten 

   

g) Kunden bei der Nutzung analoger oder 
digitaler Zugangskanäle zu Bankgeschäf-
ten unterstützen, Nutzen für den Kunden 
herausstellen und sicherheitsrelevante 
Informationen geben 

   

h) Kundenreklamationen entgegennehmen 
und bearbeiten, dabei kundenorientiert 
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handeln und die betrieblichen Vorgaben 
einhalten 

i) eigenes Verhalten als Beitrag zur Kun-
denzufriedenheit und zur Kundenbin-
dung reflektieren und Schlussfolgerun-
gen daraus ziehen 

   

j) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

k) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Liquidität sicherstellen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

14 Wochen 

a) Kunden zu Kontoarten und -modellen, 
Verfügungsberechtigungen sowie Voll-
machten beraten und passende Lösun-
gen anbieten 

   

b) Kunden über die Besonderheiten der di-
gitalen Nutzung der Konten aufklären 
und sicherheitsrelevante Informationen 
geben 

   

c) Kunden zu Möglichkeiten des Zahlungs-
verkehrs im Inland aus Sicht des Zah-
lungspflichtigen und des Zahlungsemp-
fängers beraten und passende Lösungen 
anbieten 

   

d) verschiedene Formen des Zahlungsver-
kehrs abwickeln 

   

e) zu Überziehungsmöglichkeiten und Dis-
positionskrediten beraten und passende 
Lösungen anbieten 

   

f) Konten eröffnen, führen und schließen    
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g) Kunden zu Möglichkeiten des internatio-
nalen Zahlungsverkehrs beraten und pas-
sende Lösungen anbieten 

   

h) Kunden die Risiken im Zusammenhang 
mit Fremdwährungen und die Möglich-
keiten der bankmäßigen Absicherung in 
Grundzügen erläutern 

   

i) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

j) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Vermögen bilden mit Sparformen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

16 Wochen 

a) Kunden zu Anlagemöglichkeiten auf Kon-
ten, einschließlich der Sonderformen, be-
raten 

   

b) Kunden zu Bausparverträgen beraten 
und beim Abschluss mitwirken 

   

c) Kunden zu Verfügungsberechtigungen 
und Vollmachten beraten 

   

d) Kunden über Zinsgutschriften und über 
deren steuerliche Auswirkungen infor-
mieren 

   

e) Kunden über staatliche Fördermöglich-
keiten informieren 

   

f) Anlagekonten eröffnen, führen und 
schließen 

   

g) Kunden über die Besonderheiten der di-
gitalen Nutzung der Konten aufklären 
und sicherheitsrelevante Informationen 
geben 
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h) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

i) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Konsumentenkredite anbieten 
und Abschlüsse vorbereiten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

16 Wochen 

a) Kreditarten und deren Verwendungs-
möglichkeiten unterscheiden 

   

b) Anlässe, mit Kunden über Finanzierun-
gen zu sprechen, erkennen und nutzen 

   

c) Kreditgespräche vorbereiten und führen    

d) Kunden über Finanzierungsmöglichkeiten 
informieren 

   

e) Kosten und Provisionen für die einzelnen 
Kreditarten berechnen und darlegen 

   

f) Sicherheiten unterscheiden, deren Siche-
rungswert und Risiken erklären sowie 
den Einsatz der Sicherheiten kundenge-
recht begründen 

   

g) persönliche, wirtschaftliche und rechtli-
che Voraussetzungen für Kreditaufnah-
men prüfen und unter Berücksichtigung 
der Risiken Entscheidungen vorbereiten 

   

h) Geschäftsvorgänge im Zusammenhang 
mit Kreditengagements und Kreditrück-
führungen bearbeiten 

   

i) Signale für Gefährdungen von laufenden 
Finanzierungen erkennen und Maßnah-
men zur Abwehr der Gefährdungen prü-
fen und einleiten 
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j) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

k) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Projektorientiert arbeiten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 12) 

6 Wochen 

a) Projekte von Linienaufgaben unterschei-
den 

   

b) Grundlagen der Projektarbeit beschrei-
ben 

   

c) projektorientierte Arbeitsweisen anwen-
den, Abläufe und Ergebnisse dokumen-
tieren und reflektieren 

   

  



Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 2.1.5 
 

Zusatzmaterial, ergänzt „AUSBILDUNG GESTALTEN:  
Bankkaufmann und Bankkauffrau. Hrsg.: BIBB. Bonn 2020 

 
Seite 9 von 18 

16. bis 36. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in Wo-
chen 

zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 
Ausbildungsinhalte 

betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Kunden ganzheitlich beraten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

12 Wochen 

a) Bedeutung eines ganzheitlichen Bera-
tungsprozesses als Grundlage für dauer-
hafte Kundenbeziehungen aufzeigen 

   

b) Kundenbestand unter Nutzung betriebli-
cher Systeme auf Beratungsanlässe prü-
fen, Kunden zur Beratung auswählen, 
einladen und Nutzen für den Kunden er-
läutern 

   

c) Kundengespräche systematisch und kun-
denorientiert vorbereiten 

   

d) im Kundengespräch durch wertschätzen-
den Umgang positive Atmosphäre schaf-
fen und Gesprächsrahmen abstimmen 

   

e) Kundensituation ganzheitlich analysie-
ren, aktuelle und künftige Bedarfe ermit-
teln 

   

f) kundengerechte Lösungen unter Nut-
zung analoger oder digitaler vertriebs- 
und beratungsunterstützender Hilfsmit-
tel erarbeiten, anbieten und erläutern, 
auf Fragen und Einwände eingehen, über 
Konditionen informieren sowie einen Ab-
schluss erreichen 

   

g) Gesprächsverlauf mit dem Kunden re-
flektieren, auch mit dem Ziel, vom Kun-
den weiterempfohlen zu werden 
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h) Kundengespräche systematisch nachbe-
reiten, insbesondere Gesprächsergeb-
nisse dokumentieren, und Abschlüsse 
umsetzen 

   

i) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

j) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Kunden gewinnen und Kundenbe-
ziehungen intensivieren 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

12 Wochen 

a) Gewinnung von Neukunden zielgruppen-
orientiert vorbereiten, durchführen und 
bewerten 

   

b) Kundendaten erheben, zielgerichtet auf-
bereiten und mit Hilfe digitaler Medien 
verarbeiten und pflegen 

   

c) eigene Produkte und Lösungen mit de-
nen der Mitbewerber vergleichen 

   

d) Methoden der aktiven Kundenansprache 
und des Kundendialogs auswählen und 
einsetzen, dabei analoge oder digitale 
Kommunikationskanäle nutzen 

   

e) Maßnahmen zur Kundengewinnung un-
ter Einsatz geeigneter Werbemittel und -
träger durchführen sowie bei der Erfolgs-
kontrolle mitwirken 

   

f) Methoden der aktiven Kundenansprache 
hinsichtlich ihrer Zielsetzung reflektieren 
und Verbesserungsmaßnahmen ableiten 

   

g) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 
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h) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Vermögen bilden mit Wertpapie-
ren 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

26 Wochen 

a) Kunden über Anlagemöglichkeiten, ins-
besondere über Anlage in Aktien, Ren-
ten, Fonds und Zertifikaten, informieren 

   

b) Kunden über Kursnotierungen und Preis-
feststellungen Auskunft geben 

   

c) Chancen und Risiken der Anlage in Wert-
papieren einschätzen und erläutern 

   

d) kursbeeinflussende Faktoren beschrei-
ben 

   

e) Kunden zu allen mit der Anlage verbun-
denen Kosten beraten und Kundenanfra-
gen zu Wertpapierabrechnungen beant-
worten 

   

f) Kunden zu Verwahrung und Verwaltung 
von Wertpapieren beraten 

   

g) Kunden über Ertragsgutschriften und de-
ren steuerliche Auswirkungen informie-
ren 

   

h) Finanzderivate und deren Risiken in 
Grundzügen beschreiben 

   

i) bei der Abwicklung von Wertpapieror-
ders mitwirken 

   

j) Kunden über digitalen Wertpapierhandel 
aufklären und sicherheitsrelevante Infor-
mationen geben 

   

k) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 
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l) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

m) Risiken und Anzeichen des Marktmiss-
brauchs darstellen und Marktmissbrauch 
entgegenwirken 

   

Zu Vorsorge und Absicherung in-
formieren 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

8 Wochen 

a) Grundzüge sozialer Sicherungssysteme 
veranschaulichen und die Bedeutung von 
privater Vorsorge und Absicherung her-
ausstellen 

   

b) Produkte zur Vorsorge und Absicherung 
und deren Verwendungsmöglichkeiten 
unterscheiden 

   

c) Kunden anlassbezogen über Möglichkei-
ten und Produkte der Vorsorge, Absiche-
rung und Kapitalanlage informieren 

   

d) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

e) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Baufinanzierungen 

vorbereiten und bearbeiten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

12 Wochen 

a) verschiedene Elemente einer Baufinan-
zierung, deren Verwendungsmöglichkei-
ten und die in diesem Rahmen möglichen 
Kreditarten unterscheiden 

   

b) Anlässe, mit Kunden über Baufinanzie-
rungen zu sprechen, erkennen und nut-
zen 

   

c) Anfragen für Baufinanzierungen bearbei-
ten und Beratungsgespräche vorbereiten 
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d) Verfahren des Immobilienerwerbs erläu-
tern und einzureichende Unterlagen für 
Baufinanzierungen kundengerecht erklä-
ren 

   

e) Methoden der Grundstücks- und Gebäu-
debewertung anwenden und erläutern 

   

f) bei Baufinanzierungsgesprächen mitwir-
ken 

   

g) Aufbau, Inhalt und Funktion des Grund-
buchs in Grundzügen erklären 

   

h) persönliche, wirtschaftliche und rechtli-
che Voraussetzungen für Kreditaufnah-
men prüfen, Sicherheiten auswählen und 
unter Berücksichtigung der Risiken Ent-
scheidungen vorbereiten 

   

i) Geschäftsvorgänge im Zusammenhang 
mit Kreditengagements und Kreditrück-
führungen bearbeiten 

   

j) Signale für Gefährdungen von laufenden 
Finanzierungen erkennen und Maßnah-
men zur Abwehr der Gefährdungen prü-
fen und einleiten 

   

k) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

l) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

a) Rechtsformen bei gewerblichen Kunden 
und deren Vertretung unterscheiden 
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An gewerblichen Finanzierungen 
mitwirken 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

10 Wochen 

b) Finanzierungsarten für gewerbliche Kun-
den und deren Verwendungsmöglichkei-
ten unterscheiden 

   

c) Unterlagen, insbesondere Ergebnisse aus 
Kundenbilanzen, und wesentliche Kenn-
zahlen zur Vorbereitung der Kreditwür-
digkeitsprüfung einschätzen 

   

d) Wertverluste und Abschreibungen sowie 
deren Auswirkungen berücksichtigen 

   

e) persönliche, wirtschaftliche und rechtli-
che Voraussetzungen für Kreditaufnah-
men bewerten 

   

f) Sicherheiten unterscheiden, deren Siche-
rungswert und Risiken erklären sowie 
den Einsatz der Sicherheiten kundenge-
recht begründen 

   

g) Signale für die Gefährdung von Finanzie-
rungen nennen 

   

h) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, ins-
besondere zum Zivil- und Aufsichtsrecht, 
einhalten 

   

i) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

   

Instrumente der kaufmännischen 
Steuerung und Kontrolle nutzen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 11) 

4 Wochen  

a) Zweck und Aufbau der betrieblichen Kos-
ten- und Leistungsrechnung darstellen 

   

b) Auswirkungen von Geschäftsvorfällen 
auf den Betriebserfolg bewerten und bei 
Entscheidungen berücksichtigen 

   

c) ) Gegenüberstellung der Kosten und Er-
löse von Geschäftsverbindungen mit 
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Kunden bewerten und für die Gestaltung 
der Konditionen nutzen 

d) statistische Daten aufbereiten und aus-
werten 

   

e) Aufgaben des Controllings als Informa-
tions- und Steuerungsinstrument be-
schreiben 
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Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln  

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in Wo-
chen 

zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 
Ausbildungsinhalte 

betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Prozesse und Wechselwirkungen 
einschätzen 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) Nutzen von definierten Prozessen und 
regelmäßiger Prozessoptimierung be-
schreiben 

   

b) Zusammenhang zwischen Prozessquali-
tät und Kundenzufriedenheit berücksich-
tigen 

   

c) Prozessabläufe in der Prozessdokumen-
tation nachvollziehen 

   

d) Organisationseinheiten in die Wert-
schöpfungskette einordnen und Bedeu-
tung von Schnittstellen beschreiben 

   

e) Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung 
im Interesse sachbezogener Ergebnisse 
anwenden 

   

f) digitale oder analoge Prozesse analysie-
ren und bewerten sowie Ideen zur Ver-
besserung vorschlagen 

   

g) über Aufgaben interner Revisionen und 
externer Prüfungen berichten 

   

h) Aufgaben von Kontrollen beschreiben 
und bei Kontrollarbeiten mitwirken 

   

Berufsbildung sowie Arbeits- und 
Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) wesentliche Inhalte und Bestandteile des 
Ausbildungsvertrages darstellen, Rechte 
und Pflichten aus dem Ausbildungsver-
trag feststellen und Aufgaben der Betei-
ligten im dualen System beschreiben 
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b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit 
der Ausbildungsordnung vergleichen 

   

c) wesentliche Bestandteile eines Arbeits-
vertrages nennen 

   

d) wesentliche Bestimmungen der für den 
Ausbildungsbetrieb geltenden Tarifver-
träge nennen 

   

e) Lern- und Arbeitstechniken sowie Me-
thoden des selbstgesteuerten Lernens 
anwenden 

   

f) Bedeutung des lebensbegleitenden Ler-
nens, insbesondere der beruflichen Fort-
bildung, für die eigene Entwicklung ein-
schätzen 

   

Aufbau und Organisation des Aus-
bildungsbetriebes 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) die Rechtsform und den organisatori-
schen Aufbau des Ausbildungsbetriebes 
mit seinen Aufgaben und Zuständigkei-
ten sowie Zusammenhänge zwischen 
den Geschäftsprozessen erläutern 

   

b) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Belegschaft zu Wirtschaftsor-
ganisationen, Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen 

   

c) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des Aus-
bildungsbetriebes beschreiben 

   

Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zur Vermeidung der Gefähr-
dung ergreifen  

   

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Un-
fallverhütungsvorschriften anwenden  
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c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie erste Maßnahmen einleiten  

   

d) Vorschriften des vorbeugenden Brand-
schutzes anwenden sowie Verhaltens-
weisen bei Bränden beschreiben und 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung er-
greifen  

   

Umweltschutz 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umwelt-
belastungen im beruflichen Einwirkungs-
bereich beitragen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag 
zum Umweltschutz an Beispielen erklä-
ren  

   

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Re-
gelungen des Umweltschutzes anwenden  

   

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Energie- und Materi-
alverwendung nutzen  

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-
terialien einer umweltschonenden Ent-
sorgung zuführen  

   

 


	1. bis 15. Monat
	16. bis 36. Monat
	Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln 

